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 Veröffentlicht am 07.02.1966

Norm

KFG 1955 §85 Abs6 F2

Rechtssatz

1.) Der Vater eines etwa siebenjährigen Knaben hat, sobald er Kenntnis erlangt, daß der Knabe imstande ist, eine bei

ihm be9ndliche Zugmaschine in Gang zu setzen, den damit verbundenen Gefahren für das Kind und andere Personen

vorzubeugen, und zwar insbesondere durch eine nachdrückliche Belehrung, daß das Kind die Zugmaschine nur unter

unmittelbarer Aufsicht und niemals auf Straßen in Gang setzen dürfe.

2.) Den Zündschlüssel einer Zugmaschine, die auf einer Wiese in Gegenwart eines solchen Kindes stehen bleibt, muß

der Vater gemäß dem § 85 Abs 6 KFG 1955 abziehen.
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